
  PE Becker GmbH, Abteilung Städtebau und Bauleitplanung 
 

 
Gemeinde Simmerath, OT Strauch, Bebauungsplan Nr. 1 „Strauch“, 13. Änderung       8 

 
 

 
 

Textliche Festsetzungen: 
(Anlage mit satzungsmäßiger Bedeutung) 
 

Es gelten die Textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Strauch.  
 
Sie werden ergänzt/geändert durch die nachfolgenden Festsetzungen: 

 
 

1. Art der baulichen Nutzung  
 
1.2 Dorfgebiet (MD1) gemäß § 5 BauNVO: nicht zulässig sind bauliche 

Nutzungen gemäß § 5 (2) Ziffer 1, 4, 8 und 9. 
 

1.2.1 Entsprechend der im Plangebiet vorhandenen Bebauung, wird als 
Maß für die bauliche Nutzung die zulässige Geschossigkeit auf 
max. 2 Vollgeschosse als Höchstmaß in offener Bauweise fest-
gesetzt. 

 
1.2.2 Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. 

 
1.2.3 Die max. zulässige Geschoßflächenzahl (GFZ) wird mit 0,8 festge-

setzt. 
 

1.2.4 Bei der Ermittlung der Geschoßflächenzahl (GFZ) sind die Flä-
chen von Aufenthaltsräumen außerhalb der Vollgeschosse, ein-
schließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich ihrer Umfassungswände, mitzurechnen (§ 20, Abs. 
3 BauNVO). 

 
 
 
Den Festsetzungen liegt die Baunutzungsverordnung BauNVO 1990 
zugrunde. 
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